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Wertstoffhöfe 

Wochen- und Bauernmärkte, nur Lebensmittelverkauf 

Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf, Zeitungszustellung 

 
2. Was gilt bei Betrieben, die nicht eindeutig einer Branche zugeordnet werden 
können (Mischbetriebe)? 
 
Grundsätzlich gilt: Der Verkauf von Waren, die über das übliche Sortiment des 
jeweiligen Geschäfts hinausgehen, ist untersagt. 
 
Der Begriff „üblich“ ist nicht so auszulegen, dass das betreffende Geschäft nur Artikel 
anbieten darf, die auch bisher (also vor dem „Lockdown“) im Sortiment waren bzw. 
auch nur in dieser Menge bzw. Sortimentsbreite. Andernfalls wären 
Produkterweiterungen bzw. Mengenanpassungen insgesamt untersagt. Vielmehr ist 
„üblich“ so zu verstehen, dass lediglich atypische Erweiterungen um Produkte, die 
mit dem eigentlichen vorherigen Zuschnitt des Geschäfts nicht mehr im 
Zusammenhang stehen, derzeit untersagt sind.  
 
Ein über das übliche Sortiment hinausgehendes Sortiment ist also zunächst dann 
anzunehmen, wenn eine qualitative Änderung des Sortimentes erfolgt. Eine 
qualitative Erweiterung des Sortiments kann sich einerseits auf die Produktpalette 
beziehen. Hat ein Einzelhändler bislang neben seinem Lebensmittelsortiment etwa 
Rasierer und Föns angeboten, sind nun angebotene Fernseher oder 
Waschmaschinen kein Bestandteil des üblichen Sortiments. 
Eine qualitative Erweiterung kann jedoch auch vorliegen, wenn ein 
Einzelhandelsbetrieb nun zusätzlich Dienstleistungen anbietet (z. B. Einführung 
eines Angebots von Floristikdienstleistungen wie Blumen binden neben dem üblichen 
Schnittblumensortiment) oder wenn ein Dienstleistungsbetrieb nun zusätzlich Waren 
verkauft (z. B. wenn eine Reinigung einen Verkauf von Kleidung neu einführen 
würde). 
 
Ein über das übliche Sortiment hinausgehendes Sortiment ist außerdem 
anzunehmen, wenn eine atypische quantitative Änderung des Sortiments erfolgt. 
Eine solche kann angenommen werden, wenn neue Sonderverkaufsflächen 
geschaffen werden, z. B. durch Umfunktionieren des Eingangs- und 
Ausgangsbereichs von Ladengeschäften für die Ausstellung von Elektronik- und 
Haushaltsgeräten oder durch das Bewerben von Sonderverkaufsaktionen mit 
Artikeln, die normalerweise nur in geringfügigem Umfang angeboten werden (z. B. 
Garten- und Baumarktartikel in einem Supermarkt). 
 
Mischbetriebe des Einzelhandels oder der Dienstleistungen (Beispiele Kiosk, Handel 
mit verschiedenen Sortimenten, Schreibwarenhandel mit Poststation, Lottoläden) 
werden nach dem Schwerpunktprinzip beurteilt. Sie können insgesamt öffnen, wenn 
der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit (mehr als 50 %) im erlaubten Bereich (Beispiel Verkauf 
von Lebensmitteln, Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften) liegt. Sie können dann 
auch die übrigen Sortimente verkaufen, um die betrieblichen Abläufe nicht zu belasten. 
Bei Mischbetrieben, bei denen der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit im nicht erlaubten 
Bereich liegt, kann ausschließlich der erlaubte Teil (etwa Verkauf von Zeitungen und 
Zeitschriften) weiter erfolgen. 
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